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E000 EU- Recht allgemein

E3H E13206000

E3L E13103020

E3L E13206000

40/01 Verwaltungsverfahren

91/01 Fernmeldewesen

Norm

31997L0033 Telekommunikationsmarkt-RL Art7 Abs2;

31997L0033 Telekommunikationsmarkt-RL Erwägungsgrund10;

31998H0195 Telekommunikationsmarkt Teil1 Zusammenschaltungsentgelte;

AVG §45 Abs2;

AVG §52;

EURallg;

TKG 1997 §41 Abs3;

Beachte

Vorabentscheidungsverfahren:* Ausgesetztes Verfahren: 99/03/0155 B 24. November 1999 * EuGH-Entscheidung:

EuGH 61999CJ0462 22. Mai 2003

Rechtssatz

Das dem angefochtenen Bescheid (der in einem Verfahren betreCend Zusammenschaltung ergangen ist)

zugrundegelegte Gutachten ist hinsichtlich der Höhe der angenommenen, einem eFzienten Betreiber möglichen

Kosteneinsparungen ziCernmäßig nicht nachvollziehbar. Das Gutachten beschränkt sich in diesem Punkt auf bloße

globale Aussagen, lässt jedoch jegliche konkrete ziCernmäßig zuzuordnende und nachvollziehbar begründete

Darstellung der aufgezeigten EFzienzsteigerungen vermissen. Es genügt daher nicht den an ein schlüssiges Gutachten

zu stellenden Anforderungen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 6. September 2001, Zl. 2000/03/0195).
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